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Hygieneregeln Schuljahr 2020/21 – aktuell im September 2020 

Die Regelungen gelten als Dienstanweisung und sind Bestandteil der Hausordnung.  

Sie behalten ihre Gültigkeit bis auf weiteres. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße wer-

den mit Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 (2) BayEUG geahndet.  

Bei Verstößen beim Bustransports kann ein Ausschluss von der Beförderung erfolgen.   

 

Unterweisung 

Das Lehr- und Schulpersonal wird vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit von ihrem Dienstvorgesetzten 

über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach §34 Infektionsschutzgesetz be-

lehrt. Schüler*innen werden durch die Klassenleitung über den Hygieneplan belehrt. Die Belehrung ist 

im Wochenplan/Lehrnachweis zu dokumentieren. Abwesende Schüler*innen sind zu erfassen und zu 

einem späteren Zeitpunkt zu belehren.  

Aufenthalt in der Schule 

- In den Bussen und im Schulhaus sind geeignete Mund-Nasenschutz-Masken zu tragen. Diese 

sollen nach jedem Tag gewaschen und gebügelt oder gewechselt werden! (Desinfektion) 

-  

- Der Mund-Nasenschutz darf nur zum Essen und Trinken abgenommen werden, wenn ein Mindest-

abstand von >1,5m gegeben ist. (z. B. im Pausenhof) 

Ab 18. September wird hier neu geregelt! 

- Beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes sowie innerhalb der Schule, z.B. beim Betreten 

der Klassenräume ist zudem stets ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 

Personen einzuhalten. 

- Die Klassenräume sind erst ab ca. 7:40 geöffnet – wenn möglich nicht früher kommen! 

- Beim Eintritt sind die Hände zu desinfizieren! Zum Händewaschen stehen Flüssigseife und Ein-

weghandtücher bereit. 

- Husten und Niesen nur in die Armbeuge; Taschentücher sind nur einmal zu verwenden. 

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund. 

- Der Pausenverkauf wir neu geregelt:   

Die Klassen geben bis um 8:00 Uhr eine Bestellung ab (mit Klassenliste), der Pausendienst der 

Klasse liefert das Geld an Frau Monika Seidl und holt das Essen ab. Die Klassenleitung organisiert 

und überwacht die Vorgänge. 

- Türen sind – soweit möglich - stets geöffnet zu halten, um Kontaktkontaminationen zu vermeiden. 

- Die Nutzung der Toiletten ist nur für jeweils eine Person erlaubt.  Für Wartezonen vor den Toi-

letten gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern.  

- Der Aufenthalt in den Fluren ist nicht gestattet. 

- Das Betreten des Sekretariats ist jeweils nur einer Person erlaubt. Bei Wartezeiten vor den Räu-

men oder Bussen ist der Mindestabstand dringend einzuhalten. 

Unterrichtsgestaltung / Unterrichtsräume 
- Im Unterricht wird durch die Klassen-, Gruppen- und Raumgröße der Mindestabstand von mind. 

1,5 Metern gewahrt, daher darf hier die Maske abgenommen werden.   

- Es finden keine Partner- oder Gruppenarbeiten statt.  

- Vor Unterrichtsbeginn müssen die Hände desinfiziert oder gewaschen werden. 

  



-  

- Nach jeder Unterrichtsstunde ist in den Klassenräumen eine ausreichende Lüftung durch Quer-

lüftung / Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 

- Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände, d. h. kein Austausch von Büchern, Stiften, etc.  

- Die erste Pause findet im Pausenhof und im Innenhof statt. Auf Abstand achten! 

Es besteht bis 18.09. Maskenpflicht – außer beim Essen und Trinken ( >1,5m Abstand). 

- Bei Schlechtwetter bleiben die Klassen in ihren Klassenräumen! 

- In der zweiten Pause bleiben die Klassen in ihren Klassenräumen oder nutzen die Pause zum 

Raumwechsel oder zum Umkleiden.  

- Das Unterrichtsende wird gestaffelt. Die Lehrkraft der letzten Stunde begleitet die Schüler/innen ins 

Freie. Alle gehen einzeln in Reihe in Ruhe zum Ausgang. 

Mittagspause 

- Eine Verpflegung durch den Caterer und die Ausgabe durch das OGB-Personal läuft wieder ab der 

zweiten Schulwoche. Hier gelten besondere Regeln (Aushang und Belehrung in der Schule): 

Beim Abholen Maskenpflicht – erst am Platz (>1,5 Abstand) darf die Maske abgenommen werden. 

Das Geld wird abgebucht (OGB-Leitung Frau Evi Schlosser) Gegessen wird in der Aula oder im 

Freien (Abstand!) 

 Bustransport 

- In den Bussen gilt Maskenpflicht. Der maximal mögliche Sitzabstand ist einzuhalten! 

(Wenn möglich: nur 1 Schüler/in pro Bank; Reihen frei lassen; versetztes Sitzen…) 

Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote, Meldepflicht 

Bei Verdachtsfällen von Infektionen mit SARS-CoV 2 (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Ver-

lust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, unge-

wohnter Hautausschlag, ungewohnte starke Kopfschmerzen) und  

bestätigten COVID-19 Erkrankungen gelten folgende Regeln: 

- An COVID-19 erkrankte Personen haben grundsätzlich keinen Zutritt zur Schule.  

- Der Verdacht auf eine SARS-CoV 2 Infektion ist der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. 

- Der Zutritt für diese Personen kann erst wieder mit einer entsprechenden ärztlichen Unbedenklich-

keitsbescheinigung erfolgen. 

- Bei Kontakt zu Personen, die bestätigt an COVID-19 erkrankt sind, wendet sich die betroffene Person 

an das Gesundheitsamt und hält eine häusliche Quarantäne von 14 Tagen ab dem letzten Kontakt 

zur erkrankten Person ein.  

- Schwangere Mitarbeiterinnen und Schülerinnen haben Schulbesuchsverbot. 

 

Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist ein 

Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fie-

ber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule 

isoliert und von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt. 

 

Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 

Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in 

die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, so-

fern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentli-

chen Husten) sind. In der Regel ist keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entschei-

det der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name: _________________________________________       Klasse: _______________ 

Wir haben den Hygieneplan erhalten und bestätigen, diesen gelesen zu haben.  

Beim Besuch der Schule verpflichte ich mich, diesen einzuhalten. 

 

___________________________________         __________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte                             Unterschrift Schüler*in  



Reinigungsplan  

Was Wann Wie Womit Wer 

Händewaschen 

bei Verschmutzung, 

Umgang mit Le-

bensmitteln, bei Be-

darf 

auf die feuchte 

Haut geben und 

mit Wasser mind. 

20 Sec. aufschäu-

men 

Waschlotion alle 

Händedesinfektion 

vor und nach Ein-

richtungsbesuch, 

nach Pausen, bei 

Betreten des Klas-

senzimmers 

3-5 ml auf der tro-

ckenen Haut gut 

verreiben 

Händedes-infekti-

onsmittel 
alle 

Masken (Mund-Nasen-

schutz aus Stoff) 

„Community-Masken“ 

täglich nach Ge-

brauch 

waschen, trock-

nen, bügeln 

je nach Material! 

Hitzedesinfektion 

(Backrohr, Dampf) 

Waschen über 60°, 

Bügeln Stufe 1-2, 

Backrohr 65-70° 

über 30 Minuten, 

kochendes Wasser 

alle 

Lüftung der Klassen-

räume 

nach 45 min. Unter-

richt 

Mind.2020 

5 min Stoßlüften 
Fenster öffnen 

Mitarbeiter und 

Schüler 

Taschentücher entsor-

gen 

nach einmaliger Be-

nutzung 

Entsorgung im 

Mülleimer 
Abfallbeutel alle 

Abfälle in Klassenräu-

men 

direkt wenn Abfall 

anfällt 

Entsorgung im 

Mülleimer 
Abfallbeutel alle 

Fußboden, Flure täglich 
feucht wischen / 

saugen 
Reinigungslösung 

Reinigungs-per-

sonal 

Fußboden, Wasch-

räume 
täglich feucht wischen Reinigungslösung 

Reinigungs-per-

sonal 

Handlauf, Türklinken, 

Fenstergriffe, Licht-

schalter, Möbelgriffe, Ti-

sche, Fensterbänke 

bei Verschmutzung 

sofort, sonst täglich 
desinfizieren 

Flächen-desinfek-

tion 

Reinigungs-per-

sonal 

Toiletten 
bei Verschmutzung 

sofort, sonst täglich 

feucht wischen mit 

gesonderten Reini-

gungstüchern für 

Kontaktflächen und 

Aufnehmer für 

Fußboden,  

Kontaktflächen zu-

sätzlich desinfizie-

ren 

Reinigungslösung, 

Flächen-desinfek-

tion 

Reinigungs-per-

sonal 

Arbeits-, Unterrichtsma-

terialen (Werkzeuge, 

Küchengeräte,…) 

nach Gebrauch 
Kontaktflächen 

desinfizieren 

Desinfektions-tü-

cher 
Alle 

 

 


